
    AUFNAHMEANTRAG  

Vorstand: Prof. Dr. Frank Pöhlau, Andrea Grabner, Heidrun Depner 

Geschäftsstelle: Venusweg 7, 90763 Fürth   www.rot-gold-casino.de    info@rot-gold-casino.de 

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg   IBAN DE94 7605 0101 0001 2057 01   BIC SSKNDE77XXX 

 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tanzsportclub Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. zum 1. ________________ 20____  (Monat) (Jahr) 

für □ mich □ meinen/unseren Sohn □ meine/unsere Tochter  

 

______________________________________________________________   __________________________    _____________________ 
Name     Vorname      Geb.Datum    Staatsangehörigkeit  

__________________________________   _________________________________________   ___________________________________ 
PLZ  Wohnort     Straße      Hausnr.  Beruf 

_________________________________    _________________________________    __________________________________________ 
Telefon (priv.)     Telefon (mobil)     E-Mail-Adresse  

 
 als aktives Mitglied in der Abteilung 

 Freizeit-/Breitensport/Fitness 

 Leistungssport 

 Tanzsportjugend 

 Formation 

 
 als passives Mitglied 

 als Fördermitglied 
 
 
 

 

 Aufnahmegebühr (einmalig) 20,- € 
 (entfällt bei Fördermitgliedern) 
 
 Monatsbeitrag   _____ € 
 (siehe Gebührenordnung)

 

Ich übernehme den Mitgliedsbeitrag für mich bzw. mein minderjähriges Kind als eigene Schuld und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich 

Vereinssatzung, Beitragsordnung und Einwilligungserklärung zum Datenschutz und zu den Persönlichkeitsrechten erhalten und zur Kenntnis 

genommen habe und akzeptiere.  

Als Erziehungsberechtigte haften wir gesamtschuldnerisch. Ich verpflichte mich, bei Aufenthalt am oder im Clubheim die ggf. dort 

ausgehängte Hausordnung einzuhalten.  

Änderungen relevanter Personen- und Kontaktdaten (Namen, Anschrift, Telefonnummer, Staatsangehörigkeit, Ende der Schulausbildung 

etc.) werde ich dem Verein unverzüglich mitteilen. 

Die Mitgliedschaft kann in der Regel mit einmonatiger Frist zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden.  

Die Verpflichtung zur Beitragszahlung bleibt bis zur Beendigung der Mitgliedschaft bestehen. 

 

__________        _______________________________________________________ 

Datum  Unterschrift des Antragstellers bzw. des/beider Erziehungsberechtigten  

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (Gläubiger-ID DE28 ZZZ 00000440330) stets widerruflich, den lt. Satzung festgelegten 

Mitgliedsbeitrag jeweils zum ersten Bankarbeitstag, der auf den 1.2., 1.5., 1.8. und 1.11. eines jeden Jahres folgt, sowie die Aufnahmegebühr, 

DTV-Lizenzgebühr und evtl. zu erbringende Arbeitsstundenentschädigungen mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Bankverbindung:  

_________________________________    ________________________________________________   ____________________________ 
Kreditinstitut     IBAN       BIC 

_______________________________________________________   ____________    __________________________________________ 
Name Kontoinhaber (sofern abweichend vom Antragssteller)    Datum   Unterschrift Kontoinhaber  

________________________________________________________________    _______________________________________________ 
Anschrift Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragssteller)            E-Mail Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragssteller) 



        Informationen zum Aufnahmeantrag  

Vorstand: Prof. Dr. Frank Pöhlau, Andrea Grabner, Heidrun Depner 

Geschäftsstelle: Venusweg 7, 90763 Fürth    www.rot-gold-casino.de    info@rot-gold-casino.de 

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg   IBAN DE94 7605 0101 0001 2057 01   BIC SSKNDE77XXX 

Vereinssatzung für den Tanzsportclub Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. 
§ 1. Name, Sitz, Vereinsfarben, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Tanzsportclub Rot-Gold-Casino 
Nürnberg e.V.". Er wurde am 8. Juni 1961 in Nürnberg 
gegründet. 

(2) Der Verein ist seit dem 11. März 1963 im Vereinsregister des 
Amtsgerichts Nürnberg unter der Nummer 254 eingetragen. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. 
(4) Die Vereinsfarben sind Rot-Gold. 
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2. Zweck und Aufgaben 

(1) Zweck des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar die 
Pflege und Förderung des Tanzsports für alle Altersstufen 
sowie die Förderung des Behinderten-, Versehrten- und/ oder 
Rehabilitationssports. Zweck des Vereins ist außerdem die 
sportliche Förderung von Jugendlichen und die Jugendpflege. 

(2) Der Verein bekennt sich zu den Grundsätzen des Ama-
teursports. 

(3) Aufgaben des Vereins sind die Wahrung des ideellen Cha-
rakters des Tanzsports, die sach- und fachgerechte Aus-
bildung von Tanzsportlern für den Wettbewerb bei Tanzturnie-
ren nach den in der Turnier- und Sportordnung des Deutschen 
Tanzsportverbandes e.V. festgelegten sportlichen Regeln, die 
Förderung des Breiten- und Freizeitsports sowie die Durch-
führung von Sportveranstaltungen. 

(4) Der Verein ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz 
religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau. 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Interessen. 

Die Tätigkeit und etwaiges Vermögen des Vereins, seiner 
Gliederungen und Mitglieder sowie Anschlussvereinigungen 
dienen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung.  

Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine 
Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigen. Ausgeschiedene und ausgeschlos-
sene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen 
des Vereins. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr 
als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Mitgliederbeiträge, Ge-
bühren und Spenden werden nicht zurückerstattet. 

Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln 
des Staates, des Landes, des Bezirks, der Stadt, der Sport-
verbände und anderer Einrichtungen oder Behörden dürfen 
nur für die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks wird das Vermögen des Vereins dem 
Landes-Tanzsportverband Bayern e.V., dem Bayerischen 
Landes-Sportverband e.V. oder einer anderen Organisation 
mit gemeinnützigem Satzungszweck zur Verwendung für ge-
meinnützige Zwecke des Sports zur Verfügung gestellt.  

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit meldet der 
Verein sofort den zuständigen Einrichtungen an. 

§ 3. Zugehörigkeit und Gliederung 

(1) Der Verein ist Mitglied des Landes-Tanzsportverbandes 
Bayern e.V. (LTVB), des Bayerischen Landes-Sportverban-
des e.V, (BLSV) und des Deutschen Tanzsportverbandes e.V. 
(DTV). 

(2) Der Verein gliedert sich in die Abteilungen für 
a) Leistungstanzsport, 
b) Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport, 
c) Tanzsportjugend und Jugendpflege. 

(3) Körperschaften, Gesellschaften, Gemeinschaften, Institutio-
nen und sonstige Personenvereinigungen können sich dem 
Verein anschließen, wenn sie sich aufgrund ihrer Satzungen, 
Ordnungen, Vorschriften und Bestimmungen, die nicht der 
Satzung des Vereins widersprechen dürfen, die Förderung 
und Pflege des Tanzsports zur Aufgabe gestellt haben. Die 
Mitglieder solcher Anschlussvereinigungen müssen Mitglied 
im TSC Rot-Gold-Casino sein; sie unterliegen der Satzung 
und den Ordnungen des Vereins. 

§ 4. Mitgliedschaft 

(1) Dem Verein gehören aktive, passive und fördernde Mitglieder 
sowie Ehrenmitglieder an. 

Aktive Mitglieder sind solche, die Einrichtungen sportlicher Art 
des Vereins in Anspruch nehmen. Passive und fördernde 
Mitglieder dürfen nicht am Trainingsbetrieb des Vereins und 
an Wettbewerben teilnehmen. Sie nehmen Einrichtungen 
sportlicher Art des Vereins nicht in Anspruch. 

Fördernde Mitglieder sind solche, die die Bestrebungen des 
Vereins unterstützen. Sie haben zu den Mitgliederversamm-
lungen als Hörer Zutritt, jedoch kein Rede- und Stimmrecht. 

Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um den Verein oder 
den Tanzsport hervorragende Verdienste erworben haben. 
Sie werden vom Vorstand ernannt. Ehrenmitglieder sind 
beitragsfrei und haben alle Rechte eines Mitglieds. 

(2) Die Altersgliederung des Vereins ist folgende: 
Mitglieder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind 
Kinder. 
Mitglieder ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres sind Jugendliche. 
Mitglieder ab Vollendung des 18. Lebensjahres sind 
Erwachsene. 

(3) Eine aktive Mitgliedschaft kann mit einmonatiger Frist zum 1. 
des Folgemonats in eine passive Mitgliedschaft umgewandelt 
werden. Die Umwandlung hat durch schriftliche Erklärung an 
den Vorstand zu erfolgen. Die Umwandlungserklärung muss 
dem Vorstand bis zum dritten Werktag des Monats der Um-
wandlungsfrist zugegangen sein. Eine Umwandlung einer 
passiven Mitgliedschaft in eine aktive Mitgliedschaft ist jeder-
zeit zum 1. eines Monats, auch rückwirkend, möglich. 

 

§ 5. Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Anträge auf Aufnahme als Mitglied in den Verein sind schrift-
lich an den Vorstand des Vereins zu richten. Bei Minderjäh-
rigen haben deren gesetzliche Vertreter dem Aufnahmeantrag 
zuzustimmen; darin liegt zugleich die Übertragung des Stimm-
rechts für minderjährige Mitglieder, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand innerhalb von 
acht Wochen. 

(3) Der Vorstand kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen 
ablehnen. Im Falle der Ablehnung hat der Antragsteller das 
Recht, seinen Aufnahmeantrag zur Entscheidung der 
nächsten Mitgliederversammlung des Vereins vorzulegen, die 
endgültig entscheidet. 

(4) Mit der Aufnahme in den Verein entsteht für das Mitglied die 
Verpflichtung zur Zahlung einer einmaligen Aufnahmegebühr 
sowie zur Zahlung der von der Mitgliederversammlung be-
schlossenen Beiträge und Gebühren vom Beginn des Monats 
an, in welchem die Aufnahme erfolgt. Die Höhe dieser Beiträ-
ge und Gebühren richtet sich nach der Art der Beteiligung an 
Vereinseinrichtungen sowie dem Alter des Mitglieds. 

(5) Die Mitgliedschaft wird erst wirksam, wenn die Aufnahme-
gebühr und mindestens ein Monatsbeitrag bezahlt sind. 

§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt kann mit einmonatiger Kündigungsfrist zum 30. 
Juni oder zum 31. Dezember erfolgen. Innerhalb der ersten 
drei Monate der Mitgliedschaft ist der Austritt mit einmonatiger 
Kündigungsfrist zum Monatsende möglich. Der Austritt eines 
Mitglieds hat durch Erklärung an den Vorstand mittels ein-
geschriebenen Briefes mit Rückschein zu erfolgen. 

Die Austrittserklärung muss dem Vorstand bis zum dritten 
Werktag des Monats der Kündigungsfrist zugegangen sein. 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die 
Absendung, sondern auf die Ankunft des Kündigungs-
schreibens an. Die Beiträge und Gebühren sind bis zum 
Ablauf der Mitgliedschaft zu entrichten. Der Vorstand kann in 
begründeten Fällen einen vorzeitigen Austritt genehmigen. 

(3) Der Ausschluss erfolgt nach Androhung durch den Vorstand. 
Die Androhung ist dem Betroffenen schriftlich mittels 
eingeschriebenen Briefes mitzuteilen und zu begründen. Dem 
Betroffenen ist vor Wirksamwerden des Ausschlusses die Ge-
legenheit zur schriftlichen Äußerung innerhalb einer ange-
messenen Frist zu geben. Diese Äußerung hat schriftlich mit-
tels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Lässt das Mitglied 
die gesetzte Frist verstreichen, so wird der angedrohte Aus-
schluss wirksam. Die Einspruchsfrist beträgt vier Wochen ab 
dem Tag der Zustellung. Über einen Einspruch gegen den 
Ausschluss wird von der nächsten Mitgliederversammlung 
entschieden. Der Einspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung, d. h. die Mitgliedschaft ruht bis zur Entscheidung 
durch die Mitgliederversammlung. 

Ansprüche irgendwelcher Art an den Verein erlöschen mit 
dem Wirksamwerden des Ausschlusses; im Falle des Ein-
spruchs ruht ihre Geltendmachung bis zur Entscheidung über 
den Einspruch. 

Der Vorstand kann auf Ausschluss erkennen, wenn ein Mit-
glied durch Handlungen, Unterlassungen oder in sonst irgend-
einer erkennbaren Form das Ansehen des Vereins in grober 
Weise schädigt, den Interessen oder Beschlüssen des Ver-
eins zuwiderhandelt oder gegen die Satzung bzw. Ordnungen 
des Vereins verstößt. 

Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn es trotz 
erfolgter Mahnung mit mindestens drei Monatsbeiträgen oder 
-gebühren in Rückstand ist. 

§ 7. Organe und ständige Gremien des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 
a) Vorstand, 
b) Mitgliederversammlung. 

(2) Ständige Gremien des Vereins sind: 
a) Jugendversammlung, 
b) Jugendausschuss, 
c) Vereinsbeirat. 

§ 8. Vorstand des Vereins 

(1) Dem Vorstand des Vereins gehören an: 
a)  1. Vorsitzender, 
b)  stellvertretender Vorsitzender, 
c) Ressortleiter Verwaltung und Schriftverkehr (Schriftführer), 
d)  Ressortleiter Finanzen (Schatzmeister), 
e)  Ressortleiter Medien, Öffentlichkeitsarbeit und 

Mitgliederpflege (Pressewart), 
f)  Ressortleiter Leistungstanzsport (Leistungssportwart), 
g)  Ressortleiter Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport 

(Breitensportwart), 
h)  Ressortleiter Formationstanzsport (Formationssportwart), 
i)  Ressortleiter Tanzsportjugend und Jugendpflege 

(Jugendwart). 
j)  Ressortleiter Behinderten-, Versehrten- und/oder 

Rehabilitationssport (ggf. in Personalunion mit dem 
stellvertretenden Vorsitzenden) 

k)  Ressortleiter Veranstaltungen (Veranstaltungswart) 
l)  Ressortleiter Liegenschaften (Clubheimwart) 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
und somit geschäftsführender Vorstand sind der 1. Vorsitzen-
de, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister. 

(3) Der Verein wird nach außen hin gerichtlich und außergericht-
lich durch den 1. Vorsitzenden, den stellvertretenden Vor-
sitzenden und den Schatzmeister vertreten. Jeder ist allein 
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass 
der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister nur 
bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden oder bei Beauftragung 
durch den Vorstand tätig werden dürfen. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Sie müssen Mitglieder des Vereins und 
volljährig sein. In Kalenderjahren mit geraden Jahreszahlen 
hat die ordentliche Mitgliederversammlung jeweils auf die 
Dauer von zwei Geschäftsjahren eine Neuwahl des Vorstan-
des vorzunehmen. Eine Wiederwahl von Vorstandsmitglie-
dern ist unbegrenzt zulässig. 

(5) Die Wahlen können offen oder geheim erfolgen. Steht für 
einen Posten nur ein Kandidat zur Wahl, so erfolgt die Abstim-

mung im Regelfall offen durch Handaufheben. Die Mitglieder-
versammlung kann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen geheime und schriftliche Abstimmung be-
schließen.  

Stehen für einen Posten mehr als ein Kandidat zur Wahl, so 
erfolgt die Abstimmung im Regelfall geheim und schriftlich. 
Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen offene Abstimmung beschlie-
ßen. 

(6) Stehen für die Wahl zum Vorstand nicht genügend Kandi-
daten zur Verfügung, so können Vorstandsämter - mit Aus-
nahme der Ämter des 1. Vorsitzenden, des stellvertretenden 
Vorsitzenden und des Schatzmeisters - in Personalunion be-
setzt werden. 

(7) Kandidieren bei einem Wahlgang mehrere Personen für ein 
Amt, so ist derjenige Kandidat gewählt, der die meisten 
gültigen Stimmen erhält. 

(8) Der 1. Vorsitzende ist in einem Einzelwahlgang zu wählen. 

(9) (entfallen) 

(10) Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden einzeln ge-
wählt. Eine Blockwahl mehrerer Vorstandsmitglieder bei je-
weils nur einem Kandidaten ist zulässig, wenn nicht die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen anders beschließt. 

(11) Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit noch so 
lange im Amt, bis rechtswirksame Neuwahlen stattgefunden 
haben. 

(12) Im Falle des Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern vor 
Ablauf der Amtszeit ergänzt sich der Vorstand selbst durch 
Zuwahl, die von der nächsten Mitgliederversammlung bestä-
tigt werden muss. Wird die zur Bestätigung erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht, so hat die Mitgliederversammlung 
einen eigenen Kandidaten vorzuschlagen. 

(13) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach der von 
ihm festgelegten Geschäftsordnung. Er kann Aufgaben in 
Einzelfällen auf Mitglieder delegieren. 

(14) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Für 
die notwendigen Aufwendungen können sie angemessen 
entschädigt werden. 

(15) Der 1. Vorsitzende hat den Vorsitz im Vorstand. Im Verhin-
derungsfall vertritt ihn der stellvertretende Vorsitzende. 
Zu einer Beschlussfassung innerhalb des Vorstandes ist die 
einfache Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes notwendig; 
jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Beschlüsse können 
auch brieflich oder fernmündlich gefasst werden. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung. 

(16) Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass bei Vereinsangele-
genheiten, die im Einzelfall zu keiner höheren Belastung als 
EURO 1.000,- führen, der 1. Vorsitzende allein entscheiden 
kann; bei dessen Verhinderung kann der stellvertretende Vor-
sitzende zusammen mit dem Schatzmeister entscheiden. 

Im Innenverhältnis gilt, dass durch Vorstandsbeschluss Vor-
standsmitglieder bevollmächtigt werden können, Zahlungen 
zu leisten. Dieser Vorstandsbeschluss muss die betreffenden 
Vereinsangelegenheiten enthalten und den Betrag, über den 
verfügt werden kann. 

(17) Bei Entscheidungen, die ein Vorstandsmitglied betreffen, ist 
dieses von der Beschlussfassung und Abstimmung ausge-
schlossen. 

(18) Der Vorstand ist bevollmächtigt, Ehrenordnungen zu schaf-
fen und zu beschließen sowie Ehrenmitglieder zu ernennen. 

(19) Der Vorstand ist beauftragt, die nach der Satzung erforder-
lichen Ordnungen zu schaffen. 

(20) Der Vorstand setzt die Höhe der Aufnahmegebühren fest. 

(21) Über die gefassten Beschlüsse des Vorstandes ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die vom 1. Vorsitzenden und dem 
Schriftführer bzw. deren Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 

§ 9. Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptver-
sammlung) findet einmal im Geschäftsjahr spätestens bis zum 
30. Juni statt. 

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, 
wenn 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder dieses schriftlich 
fordert oder der Vorstand die Einberufung für notwendig 
erachtet. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand spätestens 
sechs Wochen vor der Versammlung unter Angabe von Ort, 
Zeit und vorläufiger Tagesordnung schriftlich einberufen. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

(5) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vor-
sitzende, im Falle seiner Verhinderung ein anderes Vor-
standsmitglied oder ein von der Versammlung gewählter Ver-
sammlungsleiter. Der 1. Vorsitzende kann mit Einverständnis 
des Vorstandes eine andere Person mit der Versammlungs-
leitung beauftragen. 

(6) Für den Ablauf der Mitgliederversammlung gilt die Geschäfts-
ordnung, die der Vorstand verfasst und die Mitgliederver-
sammlung beschließt. 

(7) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens vier Wochen vor 
der Versammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.  

(8) Ab drei Wochen vor der Versammlung bis zum letzten Werk-
tag vor der Versammlung liegen die Anträge und der Jahres-
abschluss (Einnahmen-Überschussrechnung) sowie die end-
gültige Tagesordnung in der Geschäftsstelle aus und können 
von den Mitgliedern eingesehen oder angefordert werden. 

(9) Für alle Fristen gilt für die Rechtzeitigkeit das Datum des 
Poststempels. 

(10) Dringlichkeitsanträge, d.h. Anträge, die nicht in der endgül-
tigen Tagesordnung enthalten sind, sind zur Begründung, De-
batte und Abstimmung nur zuzulassen, wenn die Mitglieder-
versammlung dies beschließt. Als Dringlichkeitsanträge nicht 
zuzulassen sind Anträge, die eine Änderung der Satzung 
enthalten. 
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(11) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben, 
diesen verbessern, kürzen oder erweitern, sind ohne Fest-
stellung der Dringlichkeit als Abänderungsanträge zur 
Behandlung und Abstimmung zuzulassen. 

(12) Vorschläge zur Neuwahl des Vorstandes können auch wäh-
rend der Versammlung eingebracht werden; sie bedürfen 
nicht der Zulassung durch die Versammlung. 

(13) Die ordentliche Mitgliederversammlung nimmt den Jahres- 
und Kassenbericht des Vorstandes sowie den Bericht der 
Kassenprüfer entgegen. Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

(14) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung 
vorzeitig ausgeschiedener Vorstandsmitglieder. 

(15) Der Mitgliederversammlung obliegt die Wahl des 
Vorstandes. 

(16) Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitrags- und 
Gebührenordnung. Diese legt u.a. fest: 

- Höhe der monatlichen Mitgliedsbeiträge 
- Zahl zu leistender Arbeitsstunden bzw. Höhe entsprechender 
  Ausgleichszahlungen 
- Höhe und Anlässe von zusätzlichen Beiträgen und Gebühren 

(17) Abstimmungen erfolgen im Regelfall offen durch Handauf-
heben. Die Versammlung kann geheime und schriftliche 
Abstimmung beschließen. 

(18) Sofern nicht diese Satzung oder das Gesetz etwas Anderes 
vorschreiben, werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Für die Feststellung der einfachen Stimmenmehrheit 
ist allein das Verhältnis der abgegebenen Ja- zu den Nein-
Stimmen maßgebend. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen nicht. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
Beschlüsse, durch welche die Satzung geändert wird, und 
Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmen. 

(19) Mit Ausnahme der fördernden Mitglieder hat jedes Mitglied 
eine Stimme. Erwachsene Mitglieder des Vereins einschließ-
lich der minderjährigen Mitglieder ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr üben ihr Stimmrecht persönlich aus. Bei minder-
jährigen Mitgliedern bis zum vollendeten 16. Lebensjahr üben 
deren gesetzliche Vertreter das Stimmrecht aus. 

(20) Stimmrechtsübertragungen sind ausgeschlossen. 

(21) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung und über die 
gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. 

§ 10. Jugendversammlung 

(1) Der Jugendversammlung gehören an: 
a) Jugendwart, 

b) Jugendsprecher, 
c) die minderjährigen Mitglieder ab dem vollendeten 16. 

Lebensjahr, 
d) die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Mitglieder bis 

zum vollendeten 16. Lebensjahr; diese gesetzlichen Ver-
treter müssen nicht Mitglieder des Vereins sein. 

(2) Die Jugendversammlung wählt den Jugendsprecher und die 
Mitglieder des Jugendausschusses. 

(3) Der Vorstand des Vereins beschließt für die Jugendversamm-
lung eine Geschäftsordnung, die weitere Einzelheiten regelt. 

§ 11. Jugendausschuss 

(1) Dem Jugendausschuss gehören an: 
a) Jugendwart, 
b) Jugendsprecher, 
c) durch die Jugendversammlung gewählte minderjährige 

Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben 
müssen, 

d) durch die Jugendversammlung gewählte gesetzliche Ver-
treter der minderjährigen Mitglieder; diese gewählten ge-
setzlichen Vertreter müssen nicht Mitglieder des Vereins 
sein. 

(2) Der Jugendausschuss unterstützt und berät den Vorstand bei 
der Jugendarbeit. 

(3) Der Vorstand des Vereins beschließt für den Jugendaus-
schuss eine Geschäftsordnung, die weitere Einzelheiten 
regelt. 

§ 12. Vereinsbeirat 

(1) Der Vereinsbeirat unterstützt und berät den Vorstand des 
Vereins in seiner Tätigkeit. 

(2) Zusammensetzung und Bestellung des Vereinsbeirates rich-
ten sich nach einer Geschäftsordnung, die der Vorstand 
beschließt. 

§ 13. Kassenprüfer 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer 
von zwei Jahren zwei Kassenprüfer nebst zwei Stellvertretern. 
Die Wahl erfolgt in Kalenderjahren mit geraden Jahreszahlen. 
Den Kassenprüfern ist jederzeit Einblick in die Kassenführung 
des Vereins zu gewähren. Die Kassenprüfer und deren Stell-
vertreter dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. 

(2) Die Kassenprüfer haben alljährlich zum Ende des Geschäfts-
jahres die Buchführung und den Jahresabschluss zu prüfen. 

(3) Über das Ergebnis der Prüfung ist der ordentlichen Mitglieder-
versammlung zu berichten. Dieser Bericht ist als schriftliche 
Anlage der Niederschrift über die Mitgliederversammlung bei-
zufügen. 

§ 14. Beiträge und Gebühren 

(1) Die Mitglieder haben monatliche Beiträge, außerordentliche 
Beiträge und Gebühren entsprechend den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung zu zahlen. 

(2) Die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge 
und Gebühren sind eine Bringschuld. 

(3) Der Vorstand kann in besonderen Fällen für Mitglieder von 
Anschlussvereinigungen gemäß § 3 (3) von den Beschlüssen 
der Mitgliederversammlung abweichende Bestimmungen be-
schließen. 

§ 15. Änderung der Satzung 

(1) Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung. 

(2) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, 
ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmen erforder-
lich. Stimmenthaltungen gelten als Ablehnung. 

(3) Satzungsänderungen, die auf Veranlassung des Registerge-
richts oder einer anderen Behörde vorzunehmen sind, können 
vom Vorstand alleine beschlossen werden. 

 

§ 16. Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
aufgelöst werden. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
eigens dazu einberufenen Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden; die Einberufungsfrist für eine derartige Mitglie-
derversammlung beträgt vier Wochen.  

Zu dem Beschluss über die Auflösung ist eine Mehrheit von 
2/3 der anwesenden Stimmen erforderlich. 
Stimmenthaltungen gelten als Ablehnung. 

(2) Die Mitgliederversammlung bestimmt im Falle der Auflösung 
die Verwendung des nach der Abwicklung der laufenden Ge-
schäfte im Zeitpunkt der Auflösung etwa noch vorhandenen 
Vermögens für die in § 2 vorgesehenen Zwecke. 

§ 17. Gerichtsstand 

(1) Der vereinbarte Gerichtsstand und Erfüllungsort des Vereins 
ist Nürnberg. 

(2) Soweit in dieser Satzung nichts Anderes bestimmt ist, finden 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) An-
wendung. 

§ 18. Inkrafttreten 

Die von der Mitgliederversammlung beschlossene Fassung der 
Satzung tritt jeweils am ersten Tag des der Eintragung ins Ver-
einsregister folgenden Monats in Kraft. 
Die vorstehende Vereinssatzung wurde von der Mitgliederver-
sammlung am 24. März 1992 beschlossen und zuletzt am 8. Mai 
2018 geändert. Sie tritt in der vorliegenden Fassung mit Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Erklärung zum Datenschutz und den Persönlichkeitsrechten 
 
Bestandteil dieses Aufnahmeantrages ist die folgende Einwilli-
gungserklärung zum Datenschutz. Der Verein weist darauf hin, 
dass der Vorstand eine Aufnahme als Mitglied ablehnen muss, 
falls keine Einwilligung erfolgt. 
 
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied 
des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten in dem folgenden Ausmaß und 
Umfang einverstanden:  
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung 
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen 
der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesonde-
re um: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnum-
mern sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen, 
Funktionen im Verein.  

2. Als Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes ist der 
Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten 
dorthin zu melden. Übermittelt werden an den BLSV: Name 
und Alter der Mitglieder. 
 

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt 
solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen 
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung 
oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt 
der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das 
zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hier-
bei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten aus-
schließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  

4. Der Verein veröffentlicht sowohl im Zusammenhang mit sei-
nem Sportbetrieb als auch sonstigen satzungsgemäßen Ver-
anstaltungen, beispielsweise vereinsinternen Veranstaltun-
gen, Weihnachtsfeiern, Mitgliederehrungen, Geburtstag, Ver-
einsversammlungen, Trainingsbetrieb, personenbezogene 
Daten und Fotos seiner Mitglieder in den vom Verein betrie-
benen Medien, Vereinszeitung, Homepage, soziale Netz-
werke und übermittelt solche Fotos und Daten zur Veröffentli-
chung auch an Dritte, insbesondere Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung/Übermitt-
lung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- 
und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit 
aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklas-
sen) und aus Gründen des Anlasses (Jubiläum) erforderlich – 
Alter oder Geburtsjahrgang. Das Mitglied erklärt sich mit einer 
solchen Veröffentlichung/Übermittlung seiner Fotos und 
personenbezogenen Daten hiermit einverstanden.  

5. Mitgliederlisten werden als Daten oder in gedruckter Form 
soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und 
Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder beson-
dere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfor-
dern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste 
zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie 
der notwendigen Daten bzw. notwendigen Daten auf Daten-
trägern gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, 
dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 
Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, so-
bald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder 
gelöscht werden. 

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) 
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicher-
ten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung 
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Da-
ten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsge-
mäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbei-
tung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet 
ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft.

________________________________________________________________________________________________________________ 

Beitrags- und Gebührenordnung des Tanzsportclubs Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.  

Es gelten folgende Monatsbeiträge und Aufnahmegebühren pro 
Person:  
(Stand 01.07.2017) in Euro:  

Grundbeiträge: 
 Beitrag Aufnahmegebühr 
Passive Mitglieder 8,- 20,- 
Aktive Kinder bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres 

17,- 20,- 

Aktive Jugendliche  
von 14 bis unter 18 Jahren 

21,- 20,- 

Aktive Erwachsene 29,- 20,- 
Ermäßigter Beitrag  
für aktive Erwachsene 1) 

25,- 20,- 

1) Erwachsene, die nachweislich Vollzeitschüler sind, in Vollzeit-
Erstausbildung stehen oder Wehr-, Zivil- bzw. 
Bundesfreiwilligendienst leisten.  

Die Ermäßigung kann nur für die Zeit ab Eingang des Nachwei-
ses und längstens bis Ablauf der Gültigkeit des Nachweises 
gewährt werden. Ein vorzeitiger Wegfall des Ermäßigungs-
grundes ist dem Verein unverzüglich anzuzeigen. 

Das Mitglied ist verpflichtet, zu wenig bezahlte Beiträge, etwa auf-
grund unberechtigt erlangter Ermäßigungen oder verspätet ein-
gegangener Umstellung der Mitgliedschaft auf eine aktive 
Mitgliedschaft dem Verein zu erstatten.  

Leistungssportbeitrag: 

Von jedem Mitglied, das entweder eine DTV-Lizenz für Turnier-
starts besitzt oder an Trainingsangeboten für Leistungssport (alle 
Altersgruppen) oder Formationstanz teilnimmt, wird ein monat-
licher Zusatzbeitrag von 10,- € erhoben.  

Teilnehmer an Sport-Arbeitsgemeinschaften mit Schulen 
(„SAGs“) sowie Jugendliche in Turniervorbereitungsgruppen sind 
hiervon befreit. 

Von Personen, die zuvor noch nicht Mitglied des Vereins und 
noch nie im Besitz einer DTV-Berechtigung für Turnierstarts 
waren, wird der Zusatzbeitrag erst ab dem siebten Monat der 
Vereinsmitgliedschaft, spätestens jedoch ab dem Folgemonat 
der Bestellung einer DTV-Turnierlizenz, erhoben.  

Förder- und Ehrenmitglieder: 

Fördermitglieder zahlen einen Beitrag in Höhe von mindestens 
4,- € pro Monat. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

 
Familienbeitrag: 

Sind aus einem Haushalt mehr als zwei miteinander verwandte, 
verheiratete oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebende Personen Mitglied des Vereins, so sind Beiträge jeweils 
nur für die beiden Personen mit dem höchsten Beitragssatz zu 
entrichten. Die übrigen verwandten Haushaltsmitglieder sind von 
der Beitragszahlung befreit. 

 
Zahlungsweise:  

Der Vereinsbeitrag ist vierteljährlich jeweils zum ersten Bank-
arbeitstag der Monate Februar, Mai, August und November auf 
eines der Vereinskonten zu entrichten. Das Mitglied zahlt alle 
seine Beiträge und Gebühren mittels Lastschriftverfahren. Die 
Abbuchung durch den Verein erfolgt jeweils am ersten Bank-
arbeitstag, der auf den 1.2., 1.5., 1.8. und 1.11. eines Jahres folgt. 

 

Das Mitglied hat stets für ausreichend Deckung auf seinem Konto 
zu sorgen. Bei Nichterteilung oder Widerruf der Einzugsermäch-
tigung durch das Mitglied kann der Verein eine monatliche 
Zusatzgebühr von 2,50 € für administrative Abwicklung erheben. 
Bei Zahlung durch Dauerauftrag wird auf die Erhebung dieser 
Zusatzgebühr verzichtet.  

Veranlasst das Mitglied durch seine Säumigkeit eine Mahnung, 
so wird hierfür eine einmalige Gebühr von 5,- € geschuldet. Für 
eine von ihm zu vertretende Nichteinlösung einer Lastschrift 
werden dem Mitglied vom Verein 10,- € berechnet. 

Arbeitsstunden:  

Jedes aktive Mitglied muss ab einschließlich dem Jahr, in dem 
es das 14 Lebensjahr vollendet, bis einschließlich dem Jahr, in 
dem es sein 65. Lebensjahr vollendet, jährlich 10 Arbeitsstun-
den leisten.  

Nicht geleistete Arbeitsstunden sind mit jeweils 10,- € 
abzugelten. 

Bei einer nicht während des gesamten Jahres bestehenden 
aktiven Mitgliedschaft reduziert sich die Anzahl der 
Arbeitsstunden anteilig gemäß folgender Tabelle:  

12 Monate  10 h 
11 Monate      9 h 
10 Monate      8 h 
  9 Monate      7 h 
  8 Monate       6 h 
  7 Monate      5 h  
  6 Monate      4 h 
  5 Monate      3 h  
  4 Monate      2 h  
  3 und weniger   0 h  

Der Vorstand kann in Einzelfällen Abweichungen von den 
Regelungen dieser Beitragsordnung beschließen. 


